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+++ Kurz-News +++ 

Ökihof  Clemens Betschart, 
Mitarbeiter Ökihof (jeweils 
samstags), hat seine Stelle 
per 30. September 2019 
gekündigt. Der Gemeinderat 
dankt Clemens Betschart 
herzlich für seinen Einsatz 
und wünscht ihm in Zukunft 
alles Gute.  
 
Der Nachfolger Erich Etter 
hat seine Stelle per 1. Okto­
ber 2019 angetreten. Der 
Gemeinderat heisst ihn  
herzlich willkommen und 
freut sich auf eine ange­
nehme Zusammenarbeit.

Weisch no?  MänzigeHELL 
lädt drei bekannte Men­
zinger Zeitzeugen zu einer 
ungezwungenen Gesprächs­
runde ein, an welcher über 
alte Zeiten gesprochen wird. 
Die Gespräche werden von 
Remo Hegglin geleitet und 
als Filmdokumente aufge­
zeichnet.

Sie sind herzlich eingeladen 
live dabei zu sein und in 
vergangene Zeiten einzu­
tauchen!

Samstag, 9. November 2019, 
9.30 Uhr, im Rest. Rössli

INFOVERANSTALTUNG ZUR 
GEMEINDEORDNUNG

Montag, 11. November 2019, 
19 Uhr im Rathaus  

Es werden keine separaten Ein­
ladungen in die Haushaltungen 
verschickt.

Wir freuen uns auf einen infor­
mativen Abend und Austausch 
mit Ihnen.

Einblick

Ausblick

Rückblick

Information

Einblick  Die Gemeinden des Kantons 
Zug sind durch die Revision des Gesetzes 
über die Organisation und die Verwaltung 
der Gemeinden (Gemeindegesetz) im  
Jahr 2013 verpflichtet, eine Gemeinde­
ordnung zu erlassen. 

Die Gemeindeordnung ist die Verfassung 
auf der Gemeindeebene und regelt die  
Organisation sowie die Rechte, Pflichten 
und Kompetenzen ihrer Organe. Dies  
betrifft nebst den Einwohnergemeinden 
auch die Bürger- und Kirchgemeinden.

Die finale Gemeindeordnung wird durch 
eine Volksabstimmung abgesegnet.  
Diese wird in Menzingen voraussichtlich 
im ersten Halbjahr 2020 erfolgen.

Vorab sind alle Einwohnerinnen und 
Einwohner der Gemeinde Menzingen 
am Montag, 11. November 2019 zur  
Infoveranstaltung im Rathaus eingela-
den. Erfahren Sie aus erster Hand, was die 
Gemeindeordnung im Detail umfasst.



Ausblick  Die Schule Menzingen setzt die «ICT-Strate­
gie Gemeindliche Schulen des Kantons Zug» um. Diese 
ICT-Strategie wurde im Auftrag der Schulpräsidenten­
konferenz der Zuger Gemeinden erarbeitet und baut auf 
den «Medien- und ICT-Empfehlungen» der Direktion für 
Bildung und Kultur (DBK) auf.  

«Medien und Informatik» in der Schule?
Der Modullehrplan «Medien und Informatik» ist Bestand­
teil des Lehrplans 21, der seit dem 01. August 2019 um­
gesetzt wird. Neue Kern- und Anwendungskompetenzen 
werden entweder integriert oder sowohl integriert als auch 
als Fach unterrichtet. Aus diesem Grund müssen Lehrper­
sonen, die das neue Fach unterrichten, eine entsprechende 
Nachqualifikation besuchen. Für Lehrpersonen, welche 
«Medien und Informatik» integriert unterrichten, finden 
entsprechende Weiterbildungen statt. 

Welche Umsetzungsschritte folgen in nächster Zeit  
an der Schule Menzingen?
• �ICT-Animatoren unterstützen neu in allen Zyklen (Kinder- 

garten bis Sekundarstufe I) die Lehrpersonen bei der 
Unterrichtsgestaltung und bei pädagogischen Fragen zu 
«Medien und Informatik».

• �Pro acht Kindergartenkinder wird ein mobiles Gerät  
für den Unterricht bereitgestellt. 

• �Pro vier Schülerinnen und Schüler der 1. – 4. Klasse wird 
ein mobiles Gerät für den Unterricht bereitgestellt.

• �Pro Schülerin und Schüler der 5. und 6. Klasse wird  
ein mobiles Gerät bereitgestellt. 

• �Pro Schülerin und Schüler der Sekundarstufe I wird  
ein mobiles Gerät bereitgestellt.

• �WLAN wird allen Zyklen zur Verfügung gestellt.
• Pro Lehrperson wird ein mobiles Gerät bereitgestellt.

Diese Umsetzungsschritte werden in einem angemessenen 
Tempo und mit der nötigen Sorgfalt umgesetzt. Lehr­
personen, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungs­
berechtigte werden rechtzeitig informiert. 

ICT an der Schule 
Menzingen

www.menzingen.ch

Stundentafel Lehrplan 21 Kanton Zug, Umsetzungshilfe (S. 22):

Kindergarten- und Primarstufe Sekundarstufe I
Kompetenzbereiche KG 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 5. Kl. 6. Kl 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.
Medien und Informatik- 
kompetenzen

integriert integriert
1 1 1 1
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Anwendungs- 
kompetenzen integriert integriert

Informatik- 
kompetenzen WF WF

Legende Tabelle 
integriert: integriert in andere Fachbereiche unterrichtet / Kl.: Klasse / WF: Wahlfach

Lehrplan  
21



Rückblick  Am 5. September 2019 lud der Gemeinderat  
zum alljährliche Unternehmer-Apéro. Die zahlreichen Teil­
nehmenden durften dabei einen interessanten Abend erleben. 
Im Mittelpunkt standen die Zürcher Holzbau AG und das 
Institut Menzingen – zwei grosse Arbeitgeber der Gemeinde 
Menzingen.

Gemeinderätin Barbara Beck-Iselin begrüsste um 17 Uhr die 
Unternehmerinnen und Unternehmer im Mutterhaus des  
Instituts Menzingen und dankte ihnen für das grosse Interes­
se. Rund 70 Personen sind der Einladung gefolgt. Im An­
schluss stellte Thomas Odermatt, Geschäftsführer des Insti­
tuts, die Kongregation der Schwestern vom Heiligen Kreuz 
vor. Im Besonderen ging er auf die bauliche Entwicklung und  
den Umbau des Mutterhauses ein.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Apéros lag bei der Zürcher 
Holzbau AG und deren Umbau des Mutterhauses. Im ersten 
Teil präsentierte der Geschäftsführer Beat Zürcher seine Firma 

mit aktuell 29 Mitarbeitenden. Er zeigte die Firmengeschichte 
auf und lieferte viele starke Argumente für den Baustoff Holz. 
Auch der Brandschutz wurde in diesem Zusammenhang  
angesprochen. Während im zweiten Teil eine Gruppe den  
Bau besichtigte, zeigte Beat Zürcher der anderen Gruppe  
anhand von Fotos den bisherigen Verlauf des Umbaus. Dabei 
gab er viele interessante Details preis.

Die Führung erfolgte durch zwei Mitarbeitende der Zürcher 
Holzbau AG. Das Ausmass des Umbaus kam dabei eindrück­
lich zum Vorschein. 

Der anschliessende Apéro fand im Rathaus statt. Es entstan­
den viele gute Gespräche – einerseits zwischen Gewerblerin­
nen und Gewerblern, andererseits mit Behördenmitgliedern.

Der Gemeinderat dankt der Zürcher Holzbau AG und dem 
Institut Menzingen herzlich für Ihre Mitwirkung und freut 
sich auf die Ausgabe 2020.

Unternehmer-Apéro – mit zwei grossen  
Menzinger Arbeitgebern im Zentrum
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Das Neue wurde eingeweiht
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Rückblick  Ende August nahm  
die Feuerwehr Menzingen das neue 
Tanklöschfahrzeug bei strahlendem 
Sonnenschein offiziell vom Fahrzeug­
bauer entgegen. In einer würdigen Fei­
er wurde das TLF durch die Vertreter 
beider Kirchgemeinden eingeweiht. 
Wir wünschen gute Fahrt und hoffen, 
dass das neue TLF in möglichst weni­
gen Ernstfällen zum Einsatz kommen 
wird. Am Nachmittag galt die Auf­
merksamkeit dem Atemschutzwett­
kampf, wo mit viel Fleiss und Schweiss 
an diversen Posten Geschick und Aus­
dauer verschiedener Feuerwehrteams 
auf die Probe gestellt wurde.  

Information  Im Zusammen­
hang mit den nationalen Wahlen 
vom Oktober 2019 wurden diverse 
Einwohnerinnen und Einwohner  
von den Parteien persönlich  
angeschrieben. Bei der Gemeinde­
verwaltung sind diesbezüglich 
entsprechende negative Rückmel­
dungen eingegangen.

Gemäss Urteil des Verwaltungs­
gerichts des Kantons Zug vom  
30. März 2016 werden die Ein­
wohnergemeinden verpflichtet, 
den Parteien auf Antrag bestimmte 
Adressen zur Verfügung zu stellen. 

Dabei dürfen die Daten nur einma­
lig zum angegebenen schützens­
werten ideellen Zweck verwendet 
werden. So werden von den Par- 
teien beispielsweise Jungbürge­
rinnen und Jungbürger oder 
Neuzugezogene angeschrieben. 
Leider wurden aktuell von einzel­
nen Parteien Daten von früheren 
Bezügen verwendet. Die entspre­
chenden Stellen wurden seitens der 
Gemeinde kontaktiert und auf ihr 
Fehlverhalten hingewiesen. Wir 
bitten um Verständnis und ver­
sichern, dass keinerlei persönliche 
Daten ausserhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen an Dritte 
weitergegeben werden.

Persönliche Wahlwerbung


